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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.09.1978

Norm

ABGB §1009

EO §294 B

EO §299

Rechtssatz

Die Verp3ichtung des Beauftragten zur Herausgabe der für den Auftraggeber zu bescha6enden Vermögenswerte setzt

denknotwendig voraus, daß der Mandatar diese Vermögenswerte bereits erlangt hat; sie entsteht also erst mit der

Erlangung dieser Vermögenswerte. Bei den Ansprüchen der Verp3ichteten auf Ausfolgung erst eingehender

Geldbeträge handelt es sich daher um noch nicht existente Forderungen, die auch nicht zu den fortlaufenden Bezügen

im Sinne des § 299 EO gehören, da diese Leistungen der Verp3ichteten nicht aus einem zwischen ihr und den

Drittschuldner wie immer gearteten Dauerschuldverhältnis fortlaufend zufliessen.
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